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 Veröffentlicht am 17.01.2001

Norm

AktG §219

Rechtssatz

Die Altgläubiger der übernehmenden Gesellschaft dürfen bei einer Verschmelzung down-stream nicht dadurch

benachteiligt werden, dass die übertragende Gesellschaft hohe Verbindlichkeiten aufweist, die wegen der

Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Gesellschaft übergehen und die übernommenen Vermögenswerte

(Aktien an der übernehmenden Gesellschaft) deshalb keinen Ausgleich scha4en, weil sie von der aufnehmenden

Gesellschaft sofort an die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft weiterzuleiten ("auszukehren") sind.
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